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III. Nachtrag zum Steuergesetz 
 
 
 
Antrag vom 18. Februar 2008 
 
 
 
FDP-Fraktion (Sprecher: Mächler-Zuzwil) 

 
 
 
Art. 89: Die Kapitalgesellschaften und die Genossenschaften entrichten 

als einfache Steuer 3,5 Prozent vom steuerbaren Gewinn. 
 
 

Begründung: 
 
Bei einer Annahme dieses Antrages sind die zusätzlichen Ausfälle 
für die Gemeinden im Umfang von 4,8 Mio. Franken vollumfäng-
lich gemäss dem Vorschlag der vorberatenden Kommission durch 
den Kanton zu kompensieren. 
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